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gemeinsame Aufgabenstellung bei gleichzeiTTglTF^pezifische r V e r 
antwortung erfordert objektiv eine besonders enge und k a m e r a d 
schaftliche Zusammenarbeit der Leiter der D i ensteinheiten der Li
nien XIV und IX. Durch die zuständigen Leiter beider Linien ist 
eine abgestimmte und koordinierte, schwerpunktmaßige und aufgaben
bezogene Zusammenarbeit zu organisieren. Prinzipiell erfüllt die 
Linie XIV ihre Aufgaben gegenüber der Linie IX durch eine konse
quente Verwirklichung der Grundsätze und Ziele des Untersuchungs- 
h a f t v o l l z u g e s . Es ist durch die Praxis belegt, daß die Erzeugung 
und Aufrechterhaltung der Aussagebereitschaft der Verhafteten zur 
Erzielung objektiv wahrer Aussagen hauptsächlich Aufgabe der Mi t 
arbeiter der Untersuchungsabteilung ist. Sie wird aber auch wesent 
lieh durch einen, auf den Grundsätzen des Strafverfah re ns durchge
führten Untersuchungshaftvollzug und durch das einheitliche und 
konsequente Auftreten der Mitarbeiter der Linie XIV sowie durch 
ein abgestimmtes Vorgehen und Handeln zwischen dem U ntersuchungs
organ und den im Untersuchungshaftvollzug tätigen Mitarbeitern 
maßgeblich-unterstützt.

- HA 11/21 bzw, Abt. II der BV

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die politisch-operative 
und militärische Außensicherung der Untersuchungshaftanstalt, vor 
allem zur politisch-operativen Abwehrarbeit unter Anliegern und 
Anwohnern, der Kontrolle der Personen- und Kfz.-bewegungen an den 
Objekten der Linie XIV sowie zur politisch-operativen Absicherung 
der O b j e k t - U m w e l t - B e z i e h u n g e n .

- НА  VII bzw. Abt. VII der BV

Die Zusammenarbeit dient der Gewährleistung der operativen Absiche 
rung der Maßnahmen des politisch-operativen Zusammenwirkens mit 
dem Ministerium des Innern/Verwaltung Strafvollzug, den Strafvoll
z u g s einrichtungen und Untersuchungshaftanstalten des MdI, wie zum 
Beispiel Übergabe von rechtskräftig Verurteilten aus dem Untersu- 
chungshaftvollzug des MfS zum Vollzug der Freiheitsstrafe in eine 
Strafvollzugseinrichtung des MdI, Übergabe/Obernahme von V e r h a f t e 
ten in/aus einer Untersuchungshaftanstalt des MdI oder die Z u f ü h 
rung von Strafgefangenen aus dem Strafvollzug des MdI in die


